
 
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
 
für die Lieferung von Röntgensystemen und PACS-Lösungen der RAYMED IMAGING AG 
 
 
Garantie 
 
Garantie 1 Jahr (Arbeit inkl. Ersatzteile, inkl. Röntgenröhre bei Arztpraxen), Garantie 1 Jahr pro rata temporis auf Röntgenröhren (bei Spital oder 

Röntgeninstitut), Bildverstärkerröhren, Vidicon-Röhren, Fernsehröhren (BV-TV-System). Occasionskomponenten: 6 Monate 

Reparaturen an allen Arbeitstagen von 8 Uhr bis18 Uhr.  Raymed Imaging AG haftet nicht für allfällige Kosten von Betriebsausfällen aufgrund 

von Reparaturen oder Garantiearbeiten. 

 
Zahlung:  
 

Aufträge bis    Fr. 100'000.--  30 Tage netto nach Montage  

Aufträge über Fr. 100'000.-- :  1/3 10 Tage nach Bestellung, 1/3 bei Montage, 1/3 30 Tage nach Montage 

 

Für alle unsere Geräte können wir diverse Leasingvarianten anbieten 

 

Die gelieferten Geräte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Raymed Imaging AG. Bei allen gelieferten Systemen behält sich 

Raymed Imaging das Recht vor, beim zuständigen Handelsregisteramt einen Eigentumsvorbehalt eintragen zu lassen. 

 

Im Preis inbegriffen: 
 

Röntgensysteme: 

Planung, Abklärungen mit Architekt und Handwerkern,  Erstellung Strahlenschutzplan, Einreichen BAG Gesuch, BAG-konforme 

Abnahmeprüfung, Instruktion des Bedienpersonals 

Lieferung und Montage (exkl. Erschwerte Transporte wie z.B. Kran, Hebebühne, allfällige Demontage der Geräte für internen Transport, etc.)  

Die Räumlichkeiten müssen am abgemachten Installationsdatum sauber, staubfrei und zugänglich sein und die notwendigen Elektro- und 

Netzwerkinstallationen gemäss unseren Angaben  ausgeführt sein. Bei Nichteinhalten dieser Bedingungen ohne vorherige Information behalten 

wir uns das Recht  vor, den Mehraufwand durch den erhöhten Montageaufwand  zu verrechnen. 

 

Software und PACS 

Installation Software auf dem Server, Installation der Arbeitsplätze (bei Netzwerkversionen), Abklärungen (Handwerker, Architekt, IT-

Spezialisten), 2x ½ Tag Instruktion und Schulung des Bedienpersonals. Die Infrastruktur für das Netzwerk muss am Liefertermin betriebsbereit 

sein. Bei von uns unverschuldetem Mehraufwand durch Verunmöglichung der Installation erfolgt die Verrechnung nach Aufwand.  

 
Im Preis nicht inbegriffen: 
 

Bauseitige Installationen wie z.B. elektrische Installationen, und Netzwerkinstallationen, baulicher Strahlenschutz, Sanitärinstallationen 

 

Krauchthal,  Juni 2010 
 
 

 


